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Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
 
ich bitte Sie, mir folgende Fragen zu beantworten. 
 
Am 8.10.2009 wurde vom Stadtrat beschlossen, das Flurstückes 46/1 (ehemals Marmorpalast) der Gemarkung Altendorf 
im Wege einer Grundstücksauktion zu veräußern. Dazu sagte Herr Nonnen (Niederschrift), dass es mit  der Vorlage 
nicht um den Abriss, sondern um die Veräußerung des Grundstückes einschließlich der Gebäude gehe. 
 
1. Wurde das Gebäude veräußert? 
 
2. Ist der Stadtverwaltung bekannt, welche Pläne der neue Besitzer mit dem Gebäude hat? 
 
3. Sind der Stadtverwaltung Abriss-, Nutzungs- oder Bauanträge zum Gebäude bekannt? (Wenn ja, welche?) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Lehmann 
 
Ihre Anfrage vom 09.05.2011, RA-199/2011 – Marmorpa last Limbacher Straße 164,  
Flurstück 46/1, Gemarkung Altendorf 
 
 
Sehr geehrter Herr Lehmann, 
 
von der Oberbürgermeisterin wurde ich gebeten, Ihre Anfrage zum Marmorpalast zu beantworten. 
 
zu 1. 
Das Grundstück Limbacher Straße 164 wurde mit Kaufvertrag Urkunde Nr. 2186/2009 vom 
24.11.2009 im Wege der Auktion veräußert. 
Vorausgegangen war der Beschluss des Stadtrates B-224/2009 vom 08.10.2009. 
 
zu 2. und 3. 
Hinsichtlich der zukünftigen Nutzung/Abriss des Gebäudes liegen der Verwaltung keine Informationen vor. Bei 
Grundstücksverkäufen im Wege der Auktion bezieht sich das weitere Vertragsmanagement des Liegenschaftsamtes auf 
die Zahlung des Kaufpreises usw., jedoch nicht auf die Folgen der Nutzung. 
 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist eine weitere Verfolgung des Investitionsvorhabens möglich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. i. V. Brehm 
Detlef Nonnen  
Bürgermeister   
 
 
 


